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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Herstel-
lung von Komposit-Druckplatten und betrifft insbe-
sondere die direkte Übertragung von digitalen Bildern 
auf solche Verbundwerkstoffe ohne die Verwendung 
von Fotowerkzeugen oder Fotomasken.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Reliefbild-Druckplatten werden sowohl in 
Flexodruck-Prozessen als auch in Hockdruck-Pro-
zessen zum drucken auf eine Vielzahl von Substra-
ten verwendet, einschließlich von Papier, gewelltem 
Material, Schichten, Folien und Laminaten. Die durch 
Licht aushärtbaren Elemente, die dazu verwendet 
werden, um Reliefplatten herzustellen, umfassen ty-
pischerweise eine Trägerschicht und eine oder meh-
rere Schichten aus einem durch Licht aushärtbaren 
Polymer in Gestalt von Festkörperlagen. Der Drucker 
schält typischerweise eine Deckschicht von dem Ele-
ment ab, um das durch Licht aushärtbare Polymer 
frei zu legen und ordnet ein fotografisches Negativ 
aus Silberhalogenid oder eine andere Maskierungs-
einrichtung auf dem Photopolymer an. Das durch 
Licht aushärtbare Element, welches das Negativ 
trägt, wird dann durch das Negativ hindurch mit ultra-
violettem (UV) Licht belichtet, was dazu führt, dass 
belichtete Bereiche des Elements härter werden bzw. 
aushärten. Nachdem die nicht ausgehärteten Berei-
che des Elements entfernt werden, verbleibt ausge-
härtetes Polymer als die Reliefdruck-Oberfläche zu-
rück.

[0003] Kartons aus Wellpappe und andere ver-
gleichsweise große Objekte, die unter Verwendung 
von Reliefdruck-Druckplatten gedruckt werden, tra-
gen tatsächlich eine Bedruckung nur auf einem klei-
nen Bereich ihrer gesamten Oberfläche. Ein Weg, um 
ein solches Objekt zu bedrucken, besteht darin, eine 
einzelne Reliefdruckplatte herzustellen, die einen 
Flächeninhalt aufweist, welcher dem gesamten Flä-
cheninhalt des Objekts entspricht. Weil nur ein klei-
ner Bereich der Objektoberfläche bedruckt zu wer-
den braucht, wird jedoch nur ein kleiner Teil der Reli-
efdruckplatte tatsächlich zur Farbübertragung ver-
wendet. Der Rest der Platte wird ungenutzt bleiben 
und im Wesentlichen weggeschmissen.

[0004] Um eine solche Verschwendung zu vermei-
den, bedruckt der Fachmann auf diesem Gebiet häu-
fig vergleichsweise große Objekte mit Hilfe von Kom-
posit-Druckplatten, die dadurch hergestellt werden, 
dass eine Mehrzahl von Reliefdruck-Druckplatten auf 
einer gemeinsamen Trägerschicht angeordnet wer-
den. Wie in WO98/01792 gezeigt, werden jedoch die 
einzelnen Platten nur auf diejenigen Abschnitte des 
Trägers montiert, die den Abschnitten des Objekts 

entsprechen, die tatsächlich bedruckt werden müs-
sen. Wenngleich solche Kompositplatten den Abfall 
minimieren, ist das bestehende System zur Anord-
nung der dieses zusammensetzenden Reliefdruck-
platten arbeitsaufwendig und erfordert ein sorgfälti-
ges Aufkleben der Platten auf den Träger unter 
gleichzeitiger Gewährleistung einer Ausrichtung von 
besser als 127 μm (0,005 inch) im Druckvorgang 
(on-press), um ein Drucken mit hoher Qualität und 
eine mehrfarbige Wiedergabe zu ermöglichen. Für 
eine mehrfarbige Wiedergabe, bei der eine einzelne 
Platte für jede der einzelnen Farben verwendet wird, 
ist eine genaue Ausrichtung der Platten relativ zuein-
ander wesentlich.

[0005] Folglich besteht noch immer ein Bedürfnis im 
Stand der Technik nach alternativen Prozessen zur 
Herstellung von Komposit-Druckplatten. Insbesonde-
re besteht das Bedürfnis nach alternativen Prozes-
sen zur genauen Ausrichtung der diese zusammen-
setzenden Reliefbild-Druckplatten oder nach Prozes-
sen, bei denen eine genaue Ausrichtung nicht erfor-
derlich ist.

Aufgabe der Erfindung

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, Verfahren zur Herstellung von Kompo-
sit-Druckplatten bereitzustellen.

[0007] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, 
Verfahren zur Ausrichtung von zumindest einer Reli-
efbild-Druckplatte auf einer gemeinsamen Träger-
schicht bereitzustellen.

[0008] Es ist eine weitere Aufgabe, Verfahren zum 
Drucken von Ausrichtungsinformationen unmittelbar 
auf die Oberfläche der Trägerschicht unter Verwen-
dung eines Computers bereit zu stellen.

[0009] Es ist noch eine weitere Aufgabe, Verfahren 
zur Übertragung eines elektronisch gespeicherten 
Negativbilds unmittelbar auf eine Komposit-Druck-
platte bereitzustellen.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0010] Diese und andere Aufgaben werden mit Hilfe 
der vorliegenden Erfindung gelöst, die Verfahren zur 
Herstellung von Komposit-Druckplatten mit hoher 
Qualität ohne die Notwendigkeit nach einer individu-
ellen Ausrichtung der diese zusammensetzenden 
Reliefdruckplatten bereitstellt. Diese Verfahren um-
fassen die Schritte einer Bereitstellung eines durch 
Licht aushärtbaren Elements auf einer Oberfläche ei-
ner im Wesentlichen planen Trägerschicht in unge-
fährer Ausrichtung und eine anschließende Übertra-
gung eines computergenerierten Negativs auf das 
Element. Bei bevorzugten Ausführungsformen um-
fassen die Verfahren gemäß der Erfindung die Schrit-
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te einer Bereitstellung von zumindest zwei im We-
sentlichen ebenen durch Licht aushärtbaren Elemen-
te, die eine erste und eine gegenüberliegende zweite 
Hauptfläche eines definierten Oberflächeninhalts 
aufweisen, einer Anordnung einer ersten Fläche der 
durch Lichteinstrahlung aushärtbaren Elemente auf 
einer ersten Fläche einer im Wesentlichen ebenen 
Trägerschicht, die eine erste Hauptfläche und eine 
dieser gegenüberliegende zweite Hauptfläche eines 
definierten Oberflächeninhalts aufweist, und eines 
Ausstoßens der negativ abformenden Druckfarbe 
aus einem Tintenstrahldruckkopf auf zweite Flächen 
der durch Lichteinstrahlung aushärtbaren Elemente.

[0011] Eine ungefähre Ausrichtung der durch Licht 
aushärtbaren Elemente kann durch Übertragung ei-
ner computergenerierten Ausrichtungsinformation 
auf eine Oberfläche der Trägerschicht erzielt werden. 
Dies kann beispielsweise durch Übertragung eines in 
gewisser Weise visuell wahrnehmbaren Materials 
(beispielsweise Farbstoff aus einem Tintenstrahl-
druckkopf) auf die Schicht oder durch Abrieb oder 
durch Verformung der Schicht in anderer Weise er-
zielt werden. Die Ausrichtungsinformation kann bei-
spielsweise eine Serie von Bildern umfassen, deren 
jeweilige Formen den Umrissen der einzelnen durch 
Lichteinwirkung aushärtenden Platten entsprechen. 
Nach der Übertragung von Ausrichtungsinformation 
werden die durch Lichteinstrahlung aushärtbaren 
Elemente auf der Trägerschicht in Entsprechung zu 
den Positionen angeordnet, die durch die Ausrich-
tungsinformation vorgegeben werden.

[0012] Eine Übertragung des computergenerierten 
Negativs auf Komposit-Platten gemäß der Erfindung 
wird vorzugsweise durch Ausstoßen einer negativ 
abformenden Druckfarbe aus einem Tintenstrahl-
druckkopf erzielt. Die Druckfarbe ist für fotochemisch 
wirksame Strahlung in zumindest einem Wellenlän-
genbereich im Wesentlichen lichtundurchlässig, der 
wirksam ist, um ein durch Lichteinstrahlung aushärt-
bares Material innerhalb des Elements auszuhärten, 
und ist im Wesentlichen beständig gegen Polymeri-
sation bei einer Belichtung mit photochemisch wirk-
samer Strahlung in dem Wellenlängenbereich. Nach 
dem Schritt der Negativübertragung kann die das Bild 
tragende Platte einer photochemisch wirksamen 
Strahlung in dem Wellenlängenbereich über einen 
Zeitraum und unter Bedingungen ausgesetzt werden, 
die wirksam sind, um belichtete Bereiche des durch 
Lichteinstrahlung aushärtbaren Materials auszuhär-
ten, und unbelichtete (d.h. nicht ausgehärtete) Berei-
che werden dann entfernt, um die Reliefdruck-Ober-
fläche bereitzustellen.

[0013] Die vorliegende Erfindung stellt außerdem 
Negative tragende Komposit-Druckplatten bereit, die 
gemäß dem vorgenannten Verfahren hergestellt wer-
den. Bei gewissen Ausführungsformen umfassen die 
Platten eine Mehrzahl von durch Lichteinstrahlung 

aushärtbaren Elementen, die auf einer im Wesentli-
chen ebenen Trägerschicht angeordnet sind, min-
destens zwei der durch Lichteinstrahlung aushärtba-
ren Elemente einschließlich einer Trägerschicht, ei-
nes durch Lichteinstrahlung aushärtbaren Materials, 
das auf der Trägerschicht angeordnet ist, und einer 
negativ abformenden Druckfarbe, die auf mindestens 
einem Bereich der Oberfläche des durch Lichtein-
strahlung aushärtbaren Materials angeordnet ist.

Kurze Beschreibungen der Zeichnungen

[0014] Die zahlreichen Aufgaben und Vorteile der 
vorliegenden Erfindung können vom Fachmann auf 
diesem Gebiet unter Bezugnahme auf die beigefüg-
ten, nicht maßstabsgetreuen Zeichnungen verstan-
den werden, worin:

[0015] Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Trägerschicht 
ist, die eine Ausrichtungsinformation trägt.

[0016] Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Kompo-
sit-Druckplatte gemäß der vorliegenden Erfindung 
ist.

[0017] Fig. 3 eine Schnittansicht einer Kompo-
sit-Druckplatte gemäß der Erfindung ist.

[0018] Fig. 4 eine Schnittansicht einer Kompo-
sit-Druckplatte gemäß der Erfindung ist.

[0019] Fig. 5 eine Draufsicht auf eine Druckvorrich-
tung für Komposit-Druckplatten ist.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0020] Die vorliegende Erfindung stellt Verfahren 
bereit, welche die mühsame Notwendigkeit beseiti-
gen, dass einzelne Reliefdruckplatten bei der Her-
stellung von hochwertigen Komposit-Druckplatten 
von Hand ausgerichtet werden müssen. Obwohl die 
Verfahren gemäß der Erfindung dazu verwendet wer-
den können, um Druckplatten von einer beliebigen 
Größe herzustellen, sind diese besonders nützlich 
bei der Herstellung von vergleichsweise großen 
Druckplatten, das heißt solchen mit einer Länge 
und/oder Breite, die größer ist als etwa 76,2 cm (30 
inch). Bei den Verfahren gemäß der Erfindung wer-
den durch Lichteinstrahlung aushärtbare Elemente 
der geeigneten Größen, die benötigt werden, (oder 
von Größen, die geringfügig größer sind als die erfor-
derlichen Größen) auf einer Trägerschicht in unge-
fährer Ausrichtung der schließlich zu bedruckenden 
Bereiche angeordnet. Eine exakte „Ausrichtung" der 
Elemente wird dann durch Aufbringen eines comput-
ergenerierten Negativbilds auf die Komposit-Platte 
mit Hilfe eines Tintenstrahldruckers erreicht.

[0021] Komposit-Druckplatten gemäß der Erfindung 
werden vorzugsweise dadurch hergestellt, dass zu-
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nächst eine computergenerierte Ausrichtungsinfor-
mation auf eine Seite einer geeigneten Trägerschicht 
übertragen wird. Die Trägerschicht sollte im Wesent-
lichen eben sein (d.h. ihre Länge und Breite sollte 
deutlich größer sein, vorzugsweise mindestens 10 
mal so groß, als ihre Dicke und diese sollte zwei im 
Wesentlichen flache, einander gegenüberliegende 
Hauptflächen aufweisen) und kann aus einem trans-
parenten oder lichtundurchlässigen Material ausge-
bildet sein, beispielsweise aus Papier, einer Cellulo-
seschicht, Kunststoff oder Metall. Bei bevorzugten 
Ausführungsformen ist die Trägerschicht eine Polye-
thylen-Terephthalat-Schicht mit einer Dicke von der 
Größenordnung von etwa 102-1270 μm (0,004-0,050 
inch).

[0022] Der Schritt der Übertragung von Ausrich-
tungsinformation nach der vorliegenden Erfindung 
umfasst eine beliebige visuell wahrnehmbare Modifi-
zierung der Trägerschicht, die dazu gedacht ist, um 
darauf eine Positionierung von durch Lichteinstrah-
lung aushärtbaren Elementen wieder zu geben. Eine 
Ausrichtungsinformation kann beispielsweise durch 
Anordnen eines visuell wahrnehmbaren Materials auf 
der Trägerschicht übertragen werden. Repräsentati-
ve Materialien umfassen die verschiedenen Druck-
farben, Farbstoffe und Pigmente, die auf dem Gebiet 
bekannt sind und die von dem menschlichen Auge 
wahrgenommen werden können und/oder wahr-
nehmbar gemacht werden können, beispielsweise 
durch Belichtung mit Licht einer ausgewählten Wel-
lenlänge (beispielsweise mit Hilfe von Fluores-
zenz-Farbstoffen), und/oder durch Kontakt mit Che-
mikalien (beispielsweise mit Diazo-Farbstoffen). Die-
se Materialien können unter Verwendung von her-
kömmlichen Mitteln angeordnet werden, beispiels-
weise mit Hilfe von Tintenstrahldruckern und Blasen-
strahldruckern und mit Hilfe von Stift- und Farbe-Plot-
tern. Eine Ausrichtungsinformation kann auch da-
durch auf die Trägerschicht ohne die Übertragung ei-
nes visuell wahrnehmbaren Materials übertragen 
werden, dass die Trägerschicht in einer gewissen vi-
suell wahrnehmbaren Weise modifiziert wird. Man 
kann beispielsweise die Trägerschicht dadurch „anrit-
zen", dass man darin bzw. darauf eine gewisse Ver-
formung erzeugt, beispielsweise unter Verwendung 
eines Messers, einer Rasierklinge oder mit Hilfe von 
anderen geeigneten Mitteln zur Druckbeaufschla-
gung. Man kann auch Licht auf die Trägerschicht bei-
spielsweise unter Verwendung eines Lasers auf-
strahlen. Zusätzlich kann man eine Ausrichtungsin-
formation auf die Trägerschicht beispielsweise unter 
Verwendung einer Folie, einer Overheadfolie oder ei-
nes digitalen LCD-Projektors projizieren.

[0023] Wie in der Fig. 1 gezeigt, kann die auf die 
Trägerschicht 10 übertragene Ausrichtungsinformati-
on komplette Umrisslinien (beispielsweise 12, 13) der 
durch Lichteinstrahlung aushärtbaren Elemente, die 
aufgebracht werden sollen, unvollständige Umrissli-

nien, die beispielsweise den Ecken, Seiten oder Bo-
genlinien der durch Lichteinstrahlung aushärtbaren 
Elemente entsprechen (siehe 16, 17 bzw. 18) oder 
eine beliebige andere geeignete Markierung umfas-
sen, die dazu verwendet wird, um die Anordnung des 
Elements während des Anordnungsprozesses zu 
führen.

[0024] Wie in der Fig. 2 gezeigt, kann eine Kompo-
sit-Druckplatte 11 gemäß der Erfindung durch Anord-
nen von durch Lichteinstrahlung aushärtbaren Ele-
menten 20 auf einer Oberfläche der Trägerschicht 10
in Entsprechung zu der Ausrichtungsinformation aus-
gebildet werden, das heißt an den Positionen, die 
durch die aufgedruckten Umrisslinien und/oder Mar-
kierungen angezeigt werden. Die durch Lichtein-
strahlung aushärtbaren Elemente können unter Ver-
wendung eines beliebigen Mittels der vielen Mittel an-
geordnet werden, die dem Fachmann auf diesem Ge-
biet bekannt sind. Bevorzugte Anordnungsmittel um-
fassen die Anwendung eines doppelseitigen Klebe-
bands oder von gewissen anderen geeigneten Kleb-
stoffen auf die Trägerschicht, auf das durch Lichtein-
strahlung aushärtbare Element oder beide Maßnah-
men. Die Elemente brauchen nicht mit einer be-
stimmten Präzision angeordnet werden. Alles, was 
erforderlich ist, ist, dass die durch Lichteinstrahlung 
aushärtbaren Elemente auf denjenigen Bereichen 
der Trägerschicht angeordnet werden, die schließlich 
Reliefbilder tragen werden.

[0025] Gemäß der Erfindung können die durch 
Lichteinstrahlung aushärtbaren Elemente weniger 
als die gesamte Oberfläche der Trägerschichtfläche 
bedecken, auf der diese angeordnet werden.

[0026] Anders ausgedrückt weisen die aufgebrach-
ten, durch Lichteinstrahlung aushärtbaren Elemente 
vorzugsweise einen Gesamt-Oberflächeninhalt auf, 
der weniger als 100% des Oberflächeninhalts der 
Trägerschichtfläche beträgt.

[0027] Es gibt eine große Vielzahl von durch Licht-
einstrahlung aushärtbaren Elementen, die gemäß
der Erfindung verwendet werden können. Bei bevor-
zugten Ausführungsformen sind die Elemente fest 
und variieren in ihrer Stärke von etwa 0,25 mm (0,010 
inch) bis etwa 0,89 mm (0,35 inch) und weisen Ab-
messungen von bis zu 152 cm (60 inch) bis zu etwa 
279 cm (110 inch) auf. Wie in der Fig. 3 gezeigt ist, 
umfasst ein bevorzugtes durch Lichteinstrahlung 
aushärtbares Element 20 eine Trägerschicht 22, eine 
oder mehrere durch Lichteinstrahlung aushärtbare 
Schichten 24, 26 und eine entfernbare Deckschicht 
28. Solche durch Lichteinstrahlung aushärtbaren Ele-
mente umfassen optional eine transparente Schutz-
schicht 27, die zwischen der Deckschicht und der 
bzw. den durch Lichteinstrahlung aushärtbaren 
Schicht(en) angeordnet ist. Ebenfalls in der Fig. 3 ge-
zeigt ist ein Klebstoff 23 zur Anordnung des Elements 
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20 auf der Trägerschicht 10.

[0028] Wie in der Fig. 4 gezeigt ist, weisen die 
durch Lichteinstrahlung aushärtbaren Elemente (bei-
spielsweise 40 und 46) Seitenflächen (das heißt 42
und 47) auf, die sich zwischen deren jeweiligen 
Hauptflächen (das heißt 43 und 44 und 48 und 49) er-
strecken. Diese Seitenflächen treffen bevorzugt auf 
die oberen Hauptflächen auf, um einen Winkel aus-
zubilden bzw. einzuschließen, der etwa 90° misst 
(beispielsweise zwischen 42 und 43) oder größer ist 
(beispielsweise zwischen 47 und 48). Es wird bevor-
zugt, auf die Seitenflächen 42 und 47 einen Streifen, 
einen Farbstoff, ein Pigment oder ein gewisses ande-
res Material aufzubringen, das für photochemisch 
wirksame Strahlung in zumindest einem Wellenlän-
genbereich im Wesentlichen lichtundurchlässig ist, 
der wirksam ist, um das durch Lichteinstrahlung aus-
härtbare Material in dem Element 20 auszuhärten. 
Das Aufbringen eines solchen Materials verhindert 
wahrscheinlich eine unerwünschte Belichtung des 
durch Lichteinstrahlung aushärtbaren Materials 
durch photochemisch wirksame Strahlung beim Ein-
tritt durch die Seitenfläche.

[0029] Die Träger- bzw. Stützschicht des durch 
Lichteinstrahlung aushärtbaren Elements kann aus 
einem transparenten oder lichtundurchlässigen Ma-
terial ausgebildet sein, beispielsweise aus Papier, ei-
ner Celluloseschicht, Kunststoff oder Metall. Bei be-
vorzugten Ausführungsformen handelt es sich dabei 
um eine Polyehtylen-Terephthalat-Schicht mit einer 
Dicke von der Größenordnung von 127 μm (0,005 
inch). Die Unterschicht trägt optional einen Klebstoff 
für eine sichere Befestigung der durch Lichteinstrah-
lung aushärtbaren Schicht.

[0030] Die durch Lichteinstrahlung aushärtbare 
Schicht, die allgemein eine Dicke von etwa 0,25 bis 
0,89 mm (0,01-0,35 inch) aufweist, kann eine Viel-
zahl von bekannten Photopolymeren, Initiatoren, re-
aktiven Weichmachern, Füllstoffen und Farbstoffen 
enthalten. Bevorzugte durch Lichteinstrahlung aus-
härtbare Materialien schließen ein eine elastomere 
Verbindung, eine ungesättigte Ethylen-Verbindung 
mit zumindest einer Ethylen-Endgruppe und einen 
Fotoinitiator. Beispielhafte durch Lichteinstrahlung 
aushärtbare Materialien sind in den Europäischen 
Patentanmeldungen 0 456 336 A2 (Goss, et al.) und 
0 640 878 A1 (Goss, et all.), dem britischen Patent 
Nummer 1,366,769 und dem US-Patenten 5,223,375 
(Berrier, et al.), 3,867,153 (MacLahan), 4.264,705 
(Allen), 4,265,986 (Allen), 4,323,636 (Chen, et al.), 
4,323,637 (Chen, et al.), 4,369,264 (Chen, et al.), 
4,423,135 (Chen, et al.), und 3,265,765 (Holden, et 
al.), 4,320,188 (Heinz, et al.), 4,427,759 (Grützma-
cher, et al.), 4,460,675 (Grützmacher, et al.), 
4,622,088 (Min) und 5,135,827 (Bohm, et al.) offen-
bart, die hiermit im Wege der Bezugnahme mitbein-
haltet seien. Falls eine zweite durch Lichteinstrah-

lung aushärtbare Schicht verwendet wird, ist diese ty-
pischerweise auf der ersten Schicht angeordnet und 
von vergleichbarer Zusammensetzung, jedoch dün-
ner, normalerweise dünner als 0,25 mm (0,01 inch).

[0031] Die durch Lichteinstrahlung aushärtbaren 
Materialien gemäß der Erfindung sollten vernetzen 
(aushärten) und auf diese Weise in zumindest einem 
photochemisch wirksamen Wellenlängenbereich 
aushärten. Wie hierin verwendet, stellt eine photo-
chemisch wirksame Strahlung eine Strahlung dar, die 
in der Lage ist, eine chemische Änderung in einem 
belichteten Bereich zu bewirken. Eine photoche-
misch wirksame Strahlung beinhaltet beispielsweise 
verstärktes Licht (beispielsweise Laserlicht) und un-
verstärktes Licht, insbesondere in UV- und Infra-
rot-Wellenlängenbereichen. Bevorzugte photoche-
misch wirksame Wellenlängenbereiche liegen zwi-
schen etwa 250 nm bis etwa 450 nm, bevorzugter 
zwischen etwa 300 nm bis etwa 400 nm und noch be-
vorzugter zwischen etwa 320 nm bis etwa 380 nm.

[0032] Die Schutzschicht des durch Lichteinstrah-
lung aushärtbaren Elements, manchmal auch als 
Gleitschicht bezeichnet, ist auf der durch Lichtein-
strahlung aushärtbaren Schicht bzw. den Schichten 
angeordnet und typischerweise zwischen etwa 0,001 
bis etwa 0,25 mm (0,01 inch) dick. Die Schutzschicht 
schützt das durch Lichteinstrahlung aushärtbare Ele-
ment vor Verschmutzung, erhöht deren Handhabbar-
keit und dient als den Farbstoff aufnehmende 
Schicht.

[0033] Die letzte Schicht, nämlich die Deckschicht 
kann aus einem Kunststoff oder einem beliebigen an-
deren entfernbaren Material ausgebildet sein, das die 
Platte bis zu ihrer Verwendung vor einer Beschädi-
gung schützen kann.

[0034] Repräsentative durch Lichteinstrahlung aus-
härtbare Elemente gemäß der Erfindung beinhalten 
EPIC®, SPLASH® und FLEXCORTM, also unter Han-
delsnamen geführte Flexodruck-Druckplatten (im 
Handel erhältlich von Polyfibron Technologies, Inc., 
Atlanta, GA).

[0035] Eine Ausrichtung wird bevorzugt für Kompo-
sit-Platten mit Hilfe der unter Kontrolle eines Compu-
ters ausgeführten Übertragung eines Negativbildes 
direkt auf die auswärts gerichteten Oberflächen von 
zumindest zwei durch Lichteinwirkung aushärtbaren 
Elementen erzielt, die auf die Trägerschicht montiert 
wurden. Solche Negativbilder werden vorzugsweise 
durch Abscheiden eines strahlungsblockierenden 
Materials auf den durch Lichteinwirkung aushärtba-
ren Elementen auf jeweilige Oberflächen übertragen. 
Nach der Belichtung mit photochemisch wirksamer 
Strahlung und einer weiteren Bearbeitung bilden die-
jenigen Abschnitte der Platte, die nicht unterhalb des 
für Strahlung blockierenden Materials liegen, das Re-
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liefbild aus.

[0036] Bei bevorzugten Ausführungsformen wird 
eine negativ abformende Druckfarbe von einem Dru-
cker ausgestoßen, beispielsweise einem Tinten-
strahldrucker, und zwar auf die Komposit-Platte. Sehr 
viele verschiedene Drucker können gemäß der vor-
liegenden Erfindung verwendet werden. Geeignete 
Drucker stellen diejenigen Drucker dar, die gut defi-
nierte Bilder auf Komposit-Platten von unterschiedli-
chen Größen und Formen, die in der Druckindustrie 
verwendet werden, drucken können (oder für ein sol-
ches Drucken ausgelegt sind). Des Niveau der Defi-
nition (Auflösung) – das typischerweise in Punkten 
pro 25,4 cm bzw. dots per inch (dpi) gemessen wird –
sollte so hoch wie möglich sein. Die Menge an Druck-
farbe, die gemäß der Erfindung von den Druckern zu-
geführt wird, sollte ausreichend sein, um mindestens 
etwa 85% einer einfallenden photochemisch wirksa-
men Strahlung zu absorbieren, bevorzugt etwa 90% 
einer solchen Strahlung, bevorzugter etwa 95% und 
noch bevorzugter 99,9% einer solchen Strahlung. 
Bevorzugte Drucker sind diejenigen, die in der Lage 
sind, eine Strahlung vollständig absorbierende Men-
ge an Druckfarbe in einem einzigen Druckvorgang 
zuzuführen, obwohl für gewisse Drucker (und für ge-
wisse Druckfarben) mehrere Druckvorgänge erfor-
derlich sein können, um eine die Strahlung absorbie-
rende Menge zuzuführen.

[0037] Tintenstrahldrucker werden ganz besonders 
bevorzugt. Ein Tintenstrahl-Druckvorgang wird durch 
Ausstoßen von Farbstofftröpfchen aus einem Druck-
kopf auf ein Substrat bewerkstelligt. Die Tröpfchen 
werden typischerweise durch Öffnungen oder Düsen 
in dem Druckkopf ausgestoßen und werden auf das 
Substrat gerichtet, um darauf ein Bild auszubilden. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Arten von Druckvor-
gängen liegt für gewöhnlich kein Kontakt zwischen 
dem Drucker und dem Substrat beim Tintenstrahldru-
cken vor. Praktisch kann jeder beliebige Tintenstrahl-
drucker gemäß der vorliegenden Erfindung verwen-
det werden, solange dieser sowohl einen Druckkopf 
als auch gewisse Einrichtungen aufweist, um den 
Ausstoß von Druckfarbe daraus zu steuern und/oder 
zu richten. In gleicher Weise kann praktisch jeder be-
liebige aus dem Stand der Technik bekannte Druck-
kopf verwendet werden, solange dieser zumindest 
eine Düse umfasst, die Druckfarbentröpfchen in Ant-
wort auf Steuersignale ausstößt. Gemäß der Fig. 5
ist eine repräsentative Druckvorrichtung gemäß der 
vorliegenden Erfindung gezeigt, die einen Druckkopf 
30, der eine Mehrzahl von Düsen 32 aufweist, und 
Steuermittel 34 und 36 umfasst, die elektrisch mit 
dem Druckkopf verbunden sind. Bei der Steuerein-
richtung kann es sich um eine beliebige Steuerein-
richtung handeln, die aus dem Stand der Technik be-
kannt ist und in der Lage ist, die Anordnung des 
Druckkopfs relativ zu dem Drucksubstrat zu steuern 
und den Druckkopf zu treiben (das heißt daraus Farb-

stoff 38 auszustoßen). Steuereinrichtungen, die für 
die Praxis dieser Erfindung angedacht sind, schlie-
ßen Berechnungseinrichtungen ein, beispielsweise 
Mikroprozessoren, Mikrocontroller, Kondensatoren, 
Schalter, Schaltungen, Logikschaltungen oder äqui-
valente logische Einrichtungen. Repräsentative Steu-
ereinrichtungen beinhalten einen Personalcomputer, 
der mit einer Druckkopftreiberkarte verbunden ist. 
Repräsentative Softwarepakete beinhalten Ado-
be-Photoshop und Corel Draw-Produkte. Repräsen-
tative Tintenstrahldrucker beinhalten diejenigen, die 
von Spektra Incorporated, Data Products Corporati-
on (Woodland Hills, CA), von Jarfaller (Schweden), 
Encad (San Diego, CA), von AlphaMerics (Simi Val-
ley, CA), von Videojet (Wood Dale, IL), hergestellt 
werden, insbesondere Epson-Stylus (Epson Corpo-
ration, Torrance, CA), HP 600c, HP 650c, HP 855c 
sowie HP 750c Tintenstrahldrucker (Hewlett Paket 
Corporation, Palo Alto, CA) und den Rasterbildpro-
zessor (Alan Graphics, Peekskill, NY). Eine beson-
ders bevorzugte Druckvorrichtung stellt das BOX-
CORTM-System dar, das kommerziell von Polyfibron 
Technologies, Atlanta, GA erhältlich ist.

[0038] Eine Druckfarbe gemäß der vorliegenden Er-
findung ist eine beliebige Flüssigkeit oder ein festes 
Medium, die bzw. das im wesentlichen für eine pho-
tochemisch wirksame Strahlung zumindest in einem 
Wellenlängenbereich lichtundurchlässig ist, der wirk-
sam ist, um die zuvor beschriebenen durch Lichtein-
wirkung aushärtbaren Elemente auszuhärten, und 
die bzw. der im wesentlichen gegen Polymerisation 
bei Belichtung durch eine photochemisch wirksame 
Strahlung in diesem Wellenlängenbereich beständig 
ist. Im Wesentlichen lichtundurchlässige Druckfarben 
stellen diejenigen dar, die mindestens etwa 85% ei-
ner beliebigen einfallenden photochemisch wirksa-
men Strahlung absorbieren, können, bevorzugt etwa 
90% einer solchen Strahlung, bevorzugter etwa 95% 
und sogar noch bevorzugter 99,9% einer solchen 
Strahlung. Man wird erkennen, dass eine im Wesent-
lichen lichtundurchlässige Druckfarbe nicht in sämtli-
chen Bereichen und bei sämtlichen möglichen Kon-
zentrationen im Wesentlichen lichtundurchlässig zu 
sein braucht, solange diese auf ein Substrat in einer 
ausreichenden Menge abgeschieden werden kann, 
um so im wesentlichen lichtundurchlässig zu sein. 
Druckfarben sind gemäß der vorliegenden Erfindung 
gegen Polymerisation im Wesentlichen beständig, 
solange diese von der Oberfläche von Platten ent-
fernt werden können, auf die diese aufgebracht wur-
den (bevorzugt unter Verwendung von herkömmli-
chen Platten-Waschtechniken), und zwar ohne Be-
schädigung der Reliefoberfläche, und solange diese 
nicht reagieren oder in anderer Weise die chemi-
schen und/oder physikalischen Eigenschaften der 
Platte in einem solchen Ausmaß verändern, dass de-
ren Entfernung zu Beschädigungen der Reliefober-
fläche führt. Bevorzugte Druckfarben schließen eines 
oder mehrere Strahlung absorbierende Moleküle ein, 
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die in einem Lösungsmittel gelöst sind, bevorzugt bei 
Konzentrationen von etwa 3 bis etwa 20 Gewichts-
prozent. Besonders bevorzugte Druckfarben sind un-
ter den Handelsnamen U-26, U-53M, Schwarz4D 
(Black 4D) und Jolt (Delta Products Corporation) be-
kannt und diejenigen , die durch Mischen von Crown 
Super Marking Stamping Ink (Fulton Marking Equip-
ment Company, Warminster, PA) und von UVINUL 
3050 ausgebildet werden, und zwar unter dem Han-
delsnamen 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon 
(BASF, Ludwigshafen, Deutschland) in einem Lö-
sungsmittel, das ausgewählt ist aus Methanol, Isop-
ropanol, n-Butanol, Chloroform, Methyl-Ethylketon, 
Propylenglycol-Monomehtyl-Ether, Dipropylen-Gly-
colmonomethyl-Ether, Diethylen-Glycol-Ethylether 
und Mischungen daraus. Andere nützliche Druckfar-
ben Bestandteile beinhalten Tinopal-SPF und Jon-
cryl-68-Produkte, die im Handel von Ciba-Geigy Cor-
poration, Hawthorn, NY und S.C. Johnson Company, 
Milwaukee, WI jeweils erhältlich sind.

[0039] Die Verfahren gemäß der Erfindung beinhal-
ten die Übertragung eines Negativbilds auf die Ober-
fläche von durch Lichteinwirkung aushärtbaren Ele-
menten ohne Verwendung von Fotowerkzeugen oder 
Fotomasken. Dies wird typischerweise durch Entfer-
nen der Trägerschicht von aufgebrachten, kommerzi-
ell erhältlichen durch Lichteinwirkung aushärtbaren 
Elementen erzielt und durch anschließendes Aufdru-
cken des Negativbilds auf die Oberflächen, die durch 
Entfernen der Trägerschichten belichtet werden. Weil 
die durch Lichteinwirkung aushärtbaren Elemente zu 
Anfang nicht auf die Trägerschicht in einer präzisen 
Ausrichtung aufgebracht sind, wird es allgemein be-
vorzugt, einen „Misch"-oder „Grenz"-Bereich um den 
Umfang von jedem Element gemeinsam mit dem Ne-
gativ aufzudrucken. Dieser Rand beginnt typischer-
weise bei der gedachten äußeren Grenze des Ele-
ments und erstreckt sich auswärts über eine gewisse 
ausgewählte Distanz in Entsprechung zu dem Maß
an Ungenauigkeit, mit welchem die durch Lichteinwir-
kung aushärtbaren Elemente auf der Trägerschicht 
angeordnet werden. Der Fachmann auf diesem Ge-
biet wird erkennen, dass die Verwendung einer aus-
reichend großen Grenze das Aushärten von aus-
wärts befindlichen, unter Lichteinwirkung aushärtba-
ren Materialien mit Ausnahme derjenigen verhindern 
sollten, die in Entsprechung zu dem Negativ aushär-
ten sollten.

[0040] Nachdem das Negativbild übertragen wor-
den ist, wird dieses (und folglich zumindest ein Ab-
schnitt der Komposit-Platte) mit photochemisch wirk-
samer Strahlung belichtet, vorzugsweise mit 
UV-Licht, und zwar in einem geeigneten Wellenlän-
genbereich. Es gibt viele Vorrichtungen, die dazu ver-
wendet werden können, um diese sogenannte „Vor-
derseiten"-Belichtung der durch Lichteinwirkung aus-
härtbaren Elemente auszuführen, einschließlich von 
unter dem Handelsnamen Flex-Light® erhältlichen 

UV-Modulen (Polyfibron Technologies, Inc.) sowie 
derjenigen, die von Anderson und Vreeland (Bryan, 
OH) und Photomeca (Pompeii, Frankreich) erhältlich 
sind. Für gewisse Anwendungen kann es erwünscht 
sein, die Funktionen eines Bedruckens und einer Be-
lichtung in einem einzigen Gerät zu kombinieren. Es 
kann auch erwünscht sein, die durch Lichteinwirkung 
aushärtbaren Elemente dadurch „rückseitig" zu be-
lichten, dass deren Stütz- bzw. Trägerschichten und 
deren Elemente einer photochemisch wirksamen 
Strahlung während eines Zeitraums und unter Bedin-
gungen ausgesetzt werden, die wirksam sind, um ei-
nen Abschnitt des durch Lichteinwirkung aushärtba-
ren Materials in dem Bereich benachbart zu der Trä-
gerschicht auszuhärten. Diese Rückseitenbelichtung 
kann nach dem Schritt des Aufbringens ausgeführt 
werden (vorausgesetzt, dass die Trägerschicht und 
das Aufbringungsmittel geeignet transparent für eine 
photochemisch wirksame Strahlung sind), wird je-
doch bevorzugter vor dem Aufbringen der durch 
Lichteinwirkung aushärtbaren Elemente ausgeführt.

[0041] Im Anschluss an eine Vorderseitenbelich-
tung des Negativbilds mit photochemisch wirksamer 
Strahlung wird nicht ausgehärtetes Photopolymer 
von den aufgebrachten durch Lichteinwirkung aus-
härtbaren Elementen entfernt, typischerweise durch 
Abwaschen der Elemente mit (und/oder in) einem or-
ganischen und/oder wässrigen Lösungsmittel, in wel-
chem das durch Lichteinwirkung aushärtbare Materi-
al zumindest in einem gewissen Umfang löslich ist. 
Dieser Schritt des Waschens mit Hilfe von Lösungs-
mittel geht einher oder folgt einem Abbürsten, Abwi-
schen oder einem anderen geeigneten sanften, nicht 
zerstörenden Abreibevorgang der Elemente. Nützli-
che Waschvorrichtungen umfassen diejenigen, die 
im Handel von Polyfibron Technologies, Anderson 
und Vreeland und Photomeca erhältlich sind.

Beispiel 1

[0042] Eine Polyethylen-Terephthalat-Trägerschicht 
von 0,914 m × 0,965 m (36 inch × 38 inch) mit einer 
Dicke von 762μm (30mils) wurde von einer Rolle ab-
geschnitten und in einem Tintenstrahl-Plotter der 
Marke AlphaMerics angeordnet. Die den Abmessun-
gen entsprechenden Umrisslinien der durch Lichtein-
wirkung aushärtbaren Elemente, die auf die Träger-
schicht aufgebracht werden sollen, wurden von ei-
nem in einem Computer abgespeicherten elektroni-
schen Bild unter Verwendung der unter dem Han-
delsnamen Photoshop geführten Software erzeugt. 
Die Umrisslinien wurden auf der Trägerschicht in un-
gefährer Ausrichtung unter Verwendung der Plotter-
farben und herkömmlichen Farben gezogen.

[0043] FlexcorTM-155-Elemente der entsprechen-
den Abmessungen, die unter Lichteinwirkung aus-
härten, wurden zugeschnitten und während 16 Se-
kunden auf einer Belichtungseinheit der Marke 
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Flex-Light® Modell 5280 (Polyfibron Technologies, 
Inc.) rückseitig belichtet. Diese Elemente wurden 
dann auf der Trägerschicht auf den Umrisslinien der 
entsprechenden Abmessungen angeordnet. Die An-
ordnung der Elemente auf der Trägerschicht wurde 
unter Verwendung von doppelseitigem Klebeband 
bewerkstelligt.

[0044] Deckschichten wurden von den aufgebrach-
ten Elementen entfernt und die Komposit-Platte wur-
de in dem Plotter angeordnet. Ein gespeichertes Ne-
gativbild wurde von einem Computer an den Plotter 
gesendet und wurde auf die Platte mit einer Auflö-
sung von 236 Punkten/cm (600 DPI) unter Verwen-
dung einer unter dem Handelsnamen U-53M geführ-
ten Druckfarbe aufgedruckt. Die Dicke der aufge-
brachten Druckfarbe (etwa 1 mil) aus einem Kopf mit 
einer Öffnung von 50 μm war ausreichend, um etwa 
87% des UV-Lichts, das während des nachfolgenden 
Aushärtens verwendet wurde, zu blocken. Die Soft-
ware ließ ein Drucken des Negativbilds nur in denje-
nigen Bereichen zu, wo die Elemente aufgebracht 
worden sind. Eine sehr genaue Ausrichtung wurde 
durch Treiben des Tintenstrahl-Plotters von dem 
Computer erzielt.

[0045] Der Träger, der die aufgebrachten, abgebil-
deten, unter Lichteinwirkung aushärtbaren Elemente 
trug, wurde dann in der unter dem Handelsnamen 
Flex-Light® geführten Belichtungseinheit während 15 
Minuten mit UV-Flutlicht belichtet. Die Komposit-Plat-
te wurde dann durch Aufbringen einer kontinuierli-
chen Menge eines unter dem Handelsnamen SolvitTM

geführten Lösungsmittel (Polyfibron Technologies, 
Inc.) bearbeitet, während gleichzeitig nicht ausgehär-
tetes Polymer von der Platte in einem unter dem Han-
delsnamen Flex-Light® geführten Prozessor 5280, 
Serien-Nummer 017 in einer Prozessoreinheit wäh-
rend 6 Minuten gebürstet wurde. Das doppelseitige 
Klebeband widerstand dem Lösungsmittel während 
der Bearbeitung. Der Träger wurde getrocknet und 
anschließend in einem unter dem Handelsnamen 
Flex-Light® geführten Trockner 5280 Serien-Nummer 
017 und einer Weiterverarbeitungseinheit getrocknet.

[0046] Träger, die negativ abgebildete Elemente tru-
gen, wurden dann auf einer Walze mit einem Umfang 
von 0,914 m (36 inch) aufgebracht, wobei sich die 
Elemente bereits in Ausrichtung zueinander befan-
den. Eine herkömmliche Druckfarbe wurde auf die 
negative Reliefoberfläche aufgebracht und die Ober-
fläche wurde mit einem Blatt Papier in Kontakt ge-
bracht, um ein hochwertiges Positivbild zu erzeugen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Kompo-
sit-Druckplatte, mit den Schritten:  
Bereitstellen einer Trägerschicht mit einer ersten 
Hauptfläche und einer gegenüber liegenden zweiten 

Hauptfläche mit einem vorbestimmten Oberflächen-
inhalt;  
Anordnen einer ersten Fläche von zumindest einem 
unter Lichteinstrahlung aushärtbaren Element mit ei-
ner ersten Hauptfläche und einer gegenüber liegen-
den zweiten Hauptfläche eines vorbestimmten Ober-
flächeninhalts auf der Trägerschicht, wobei das unter 
Lichteinstrahlung aushärtbare Element eine Seiten-
fläche aufweist, die sich zwischen der ersten Fläche 
und der zweiten Fläche erstreckt;  
Aufbringen eines Materials auf die Seitenfläche, das 
für eine photochemisch wirksame Strahlung im We-
sentlichen lichtundurchlässig ist, das heißt das zu-
mindest etwa 85% einer beliebigen einfallenden pho-
tochemisch wirksamen Strahlung absorbieren kann, 
und zwar in zumindest einem Wellenlängenbereich, 
der wirksam ist, um das unter Lichteinstrahlung aus-
härtbare Element auszuhärten bzw. zu vernetzen; 
und  
Ausstoßen einer negativ abformenden Druckfarbe 
aus einem Tintenstrahldruckkopf auf die zweite Flä-
che des unter Lichteinstrahlung aushärtbaren Ele-
ments, wobei die Druckfarbe für eine photochemisch 
wirksame Strahlung, das heißt eine Strahlung, die zu-
mindest etwa 85% einer beliebigen einfallenden pho-
tochemisch wirksamen Strahlung absorbieren kann, 
im Wesentlichen lichtundurchlässig ist, und zwar in 
zumindest einem Wellenlängenbereich, der wirksam 
ist, um ein unter Lichteinstrahlung aushärtbares Ma-
terial in dem Element auszuhärten bzw. zu vernetzen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die zwei-
te Fläche des unter Lichteinstrahlung aushärtbaren 
Elements eine Schicht aus einem unter Lichteinstrah-
lung aushärtbaren Material ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die zwei-
te Fläche des unter Lichteinstrahlung aushärtbaren 
Elements eine transparente Schutzschicht ist, die auf 
einer Schicht aus einem unter Lichteinstrahlung aus-
härtbaren Material vorgesehen ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das unter 
Lichteinstrahlung aushärtbare Material auf einer Trä-
gerlage vorgesehen ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das unter 
Lichteinstrahlung aushärtbare Material eine Elasto-
mer-Verbindung, eine ungesättigte Ethylen-Verbin-
dung mit zumindest einer Ethylen-Endgruppe sowie 
einen Photoinitiator umfasst.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Ele-
ment auf der Trägerschicht unter Verwendung eines 
Haft-bzw Klebemittels angeordnet wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die pho-
tochemisch wirksame Strahlung ultraviolettes Licht 
ist.
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8.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Wel-
lenlängenbereich von etwa 300 nm bis etwa 400 nm 
reicht.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die 
Druckfarbe aus dem Druckkopf durch Betreiben ei-
nes Steuermittels ausgestoßen wird, das leitend mit 
dem Druckkopf verbunden ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Aus-
richtinformation durch Anordnen eines visuell wahr-
nehmbaren Materials auf der ersten Fläche der Trä-
gerschicht übertragen wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Aus-
richtinformation durch Einritzen der ersten Fläche der 
Trägerschicht übertragen wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Aus-
richtinformation durch Richten eines Lasers auf die 
erste Fläche der Trägerschicht übertragen wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das un-
ter Lichteinstrahlung aushärtbare Element in Ent-
sprechung zu der Ausrichtinformation auf der ersten 
Fläche der Trägerschicht angeordnet wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 11, bei dem die 
Ausrichtinformation ein Bild umfasst, das einer Kon-
tur von zumindest einem unter Lichteinstrahlung aus-
härtbaren Element entspricht.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, bei dem die 
Ausrichtinformation ein geradliniges Bild mit einer 
Form umfasst, die der Kontur entspricht.

16.  Verfahren nach Anspruch 14, bei dem die 
Ausrichtinformation ein ellipsenförmiges Bild mit ei-
ner Form umfasst, die der Kontur entspricht.

17.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Aus-
richtinformation ein Bild umfasst, das einem Ab-
schnitt einer Kontur von zumindest einem unter Licht-
einstrahlung aushärtbaren Element entspricht.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, bei dem die 
Ausrichtinformation senkrechte Linien mit einer Form 
umfasst, die einem Abschnitt der Kontur entspre-
chen.

19.  Verfahren nach Anspruch 17, bei dem die 
Ausrichtinformation einen Bogen mit einer Form um-
fasst, die einem Abschnitt der Kontur entspricht.

20.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send den Schritt einer Belichtung der ersten Fläche 
des unter Lichteinstrahlung aushärtbaren Elements 
mittels einer photochemisch wirksamen Strahlung 
über einen Zeitraum und unter Bedingungen, die 
wirksam sind, um das unter Lichteinstrahlung aus-

härtbare Material auszuhärten bzw. zu vernetzen.

21.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Sei-
tenfläche auf die zweite Fläche unter einem Winkel 
von 90° auftrift.

22.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Sei-
tenfläche auf die zweite Fläche unter einem Winkel, 
der größer ist als 90°, auftrift.

23.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send den Schritt eines Aufbringens eines Materials 
auf die Seitenfläche, das für eine photochemisch 
wirksame Strahlung in zumindest einem Wellenlän-
genbereich lichtundurchlässig ist, der wirksam ist, um 
das unter Lichteinstrahlung aushärtbare Material 
auszuhärten bzw. zu vernetzen, das heißt eines Ma-
terials, das zumindest etwa 85% einer beliebigen ein-
fallenden photochemisch wirksamen Strahlung ab-
sorbieren kann und gegen eine Polymerisation bei ei-
ner Belichtung mit photochemisch wirksamer Strah-
lung in dem Wellenlängenbereich im Wesentlichen 
beständig ist, das heißt eines Materials, das von der 
Oberfläche der Platten, auf welche dieses aufge-
bracht wird, entfernt werden kann, ohne dass die Re-
liefoberfläche beschädigt wird und das nicht mit der 
Platte reagiert oder in anderer Weise die chemischen 
und/oder physikalischen Eigenschaften der Platte 
verändert, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass 
seine Entfernung die Reliefoberfläche beschädigt.

24.  Verfahren nach Anspruch 23, bei dem das 
Material aus der Gruppe ausgewählt wird, die Klebe-
bänder, Druckfarben und Pulver umfasst.

25.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send den Schritt einer Belichtung der zweiten Fläche 
des unter Lichteinstrahlung aushärtbaren Elements 
mit photochemisch wirksamer Strahlung in dem Wel-
lenlängenbereich über einen Zeitraum und unter Be-
dingungen, die wirksam sind, um belichtete Bereiche 
des unter Lichteinstrahlung aushärtbaren Materials 
auszuhärten bzw. zu vernetzen.

26.  Verfahren nach Anspruch 25, weiterhin um-
fassend den Schritt eines Entfernens von nicht aus-
gehärtetem unter Lichteinstrahlung aushärtbaren 
Material von dem unter Lichteinstrahlung aushärtba-
ren Element.

27.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send den Schritt einer Übertragung einer Ausrichtin-
formation auf die erste Fläche der Trägerschicht.

28.  Verfahren nach Anspruch 27, bei dem das 
Material ausgewählt wird aus der Gruppe, die aus 
Klebebändern, Druckfarben und Pulvern besteht.

29.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 27, bei dem 
die Trägerschicht im Wesentlichen planar ist.
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30.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 27, bei dem 
das unter Lichteinstrahlung aushärtbare Element im 
Wesentlichen planar ist.

31.  Komposit-Druckplatte mit zumindest einem 
unter Lichteinstrahlung aushärtbaren Element, das 
auf einer ersten Fläche einer Trägerschicht vorgese-
hen ist, die eine Ausrichtinformation trägt, wobei das 
unter Lichteinstrahlung aushärtbare Element um-
fasst:  
eine Trägerlage;  
ein unter Lichteinstrahlung aushärtbares Material, 
das auf der Trägerlage vorgesehen ist, wobei das un-
ter Lichteinstrahlung aushärtbare Material eine erste 
Hauptfläche und eine zweite Hauptfläche eines vor-
bestimmten Oberflächeninhalts sowie eine Seitenflä-
che aufweist, die sich zwischen der ersten Fläche 
und der zweiten Fläche erstreckt, wobei die Seitenflä-
che mit einem Material bedeckt ist, das für photoche-
misch wirksame Strahlung in zumindest einem Wel-
lenlängenbereich im Wesentlichen lichtundurchlässig 
ist, der wirksam ist, um das unter Lichteinstrahlung 
aushärtbare Material auszuhärten bzw. zu vernetzen, 
das heißt eines Materials, das zumindest etwa 85% 
einer beliebigen einfallenden photochemisch wirksa-
men Strahlung absorbieren kann; und  
eine negativ abformende Druckfarbe, die auf dem un-
ter Lichteinfall aushärtbaren Material vorgesehen ist, 
wobei die Druckfarbe für photochemisch wirksame 
Strahlung in zumindest einem Wellenlängenbereich 
im Wesentlichen lichtundurchlässig ist, der wirksam 
ist, um das unter Lichteinstrahlung aushärtbare Ma-
terial auszuhärten, das heißt eines Materials, das zu-
mindest etwa 85% einer beliebigen einfallenden pho-
tochemisch wirksamen Strahlung absorbieren kann 
und gegen eine Polymerisation bei Belichtung mit ei-
ner photochemisch wirksamen Strahlung in dem Wel-
lenlängenbereich im Wesentlichen beständig ist, das 
heißt eines Materials, das von der Oberfläche der 
Platten, auf welche dieses aufgebracht wird, ohne 
Beschädigung der Reliefoberfläche entfernt werden 
kann und das nicht mit der Platte reagiert oder in an-
derer Weise die chemischen und/oder physikalischen 
Eigenschaften der Platte verändert, und zwar in ei-
nem solchen Ausmaß, dass seine Entfernung die Re-
liefoberfläche beschädigt.

32.  Komposit-Platte nach Anspruch 31, bei der 
die Trägerschicht eine Polyesterfolie ist.

33.  Komposit-Platte nach Anspruch 31, weiterhin 
umfassend ein Haft-bzw. Klebemittel, das zwischen 
dem unter Lichteinstrahlung aushärtbaren Element 
und der Trägerschicht vorgesehen ist.

34.  Komposit-Platte nach Anspruch 31, bei der 
das unter Lichteinstrahlung aushärtbare Material 
eine Mehrzahl von Schichten umfasst.

35.  Komposit-Platte nach Anspruch 31, bei der 

das unter Lichteinstrahlung aushärtbare Material 
eine Elastomer-Verbindung, eine ungesättige Ethy-
len-Verbindung mit zumindest einer Ethylen-End-
gruppe sowie einen Photoinitiator umfasst.

36.  Komposit-Platte nach Anspruch 31, bei der 
die Druckfarbe 2,2', 4,4'-Tetrahydroxybenzophenon 
umfasst.

37.  Komposit-Platte nach Anspruch 31, weiterhin 
umfassend eine transparente Schutzschicht, die auf 
dem unter Lichteinstrahlung aushärtbaren Material 
zwischen der Druckfarbe und dem unter Lichtein-
strahlung aushärtbaren Material vorgesehen ist.

38.  Komposit-Platte nach Anspruch 31, weiterhin 
umfassend eine Haft-bzw. Klebeschicht, die zwi-
schen der Trägerlage und der Trägerschicht vorgese-
hen ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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